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Einleitung

I. Thesen

1. Die Ausgangsfrage

Die Verfassungsgeschichte der frühen Bundesrepublik ist eine Geschichte be-
merkenswerter Stabilisierungen. Zum ersten Mal, seit das deutsche Bürgertum
die Frage nach seiner politischen Reife gestellt hatte, verfestigte sich ein parla-
mentarisches Regierungssystem, das durchgehend auch von konservativen Par-
teien getragen und gestützt wurde. Zum ersten Mal, seit die Industrialisierung sie
politisch freigesetzt hatte, gelang es, die Arbeiterschaft vollständig in einen bür-
gerlichen Rechtsstaat zu integrieren. Und zum ersten Mal in der Geschichte des
deutschen Bikonfessionalismus stabilisierte sich ein Modell zur Stellung von Re-
ligion in einem demokratischen Verfassungsstaat, das von allen politischen und
konfessionellen Lagern gleichermaßen getragen wurde. Dieser Religionskom-
promiss befriedete eine Konfliktlinie, die spätestens seit der Reichsgründung und
dem allgemeinen Männerwahlrecht die deutsche Politik und Verfassungsent-
wicklung strukturiert, bestimmt und blockiert hatte. Noch in der Weimarer Re-
publik sollte diese Konfliktlinie einem Übergang zu einem stabilen demokrati-
schen System erhebliche Hindernisse in den Weg stellen. Erst die Etablierung der
„offenen Neutralität“ des Grundgesetzes ermöglichte eine endgültige religions-
politische Stabilisierung unter der bundesrepublikanischen „Verfassung der
Mitte“.1

Will man diesen Bonner Religionskompromiss historisch rekonstruieren,
trifft man allerdings gleich zu Beginn auf zwei Schwierigkeiten. Erstens tendiert
die Religionstheorie insbesondere seit den 1990er Jahren mehr als andere Gebiete
zu einer konzeptionellen Einheitlichkeit, die ihrerseits an einer Neigung zu klas-
sischen Modernisierungstheorien liegt: Im gängigen Narrativ haben Säkularisie-
rung, Ausdifferenzierung und Individualisierung einen Sog hin zur staatlichen
Neutralität entfaltet, die einheitliche säkulare Lösungen der Religionsordnung in
modernen Demokratien begünstigte. In der Verfassungs- und Theoriegeschichte
erzeugt das whiggische Erzählungen einer immer weiteren Durchsetzung der Re-
ligionsfreiheit. Zweitens und damit zusammenhängend ist die Religionstheorie
politik-avers. Ihre Konstruktionen gelten praktisch seit der Aufklärung als Er-

1 Andreas Voßkuhle, Die Verfassung der Mitte, 2015, S. 33 ff.



000022 /tmp/1699267131259/RENN 06.11.23 11:38

2 Einleitung

gebnis sehr grundlegender Reflexionen über Wahrheitsansprüche, Relativismus
und moralische Kognition.2 Beides erschwert allerdings präzise verfassungshis-
torische Rekonstruktionen.

Die Religionssoziologie ist insofern weiter. Als sich vor dreißig Jahren ab-
zeichnete, dass die Säkularisierungsentwicklungen in den USA und Europa di-
vergierten, begann sie, ihre theoretischen Modelle zu verfeinern. Man kann von
ihr zwei zentrale Innovationen übernehmen.3 Erstens: institutions – and institu-
tional variations – matter. Wir arbeiten bei der Religionsfrage mit sehr langlau-
fenden Institutionenkontexten, die seit den Religions-Settlements der frühen
Neuzeit die Felder bestimmen. Das ist für das deutsche Religionsrecht, das oft als
„Reformationsfolgenrecht“ bezeichnet wird, immanent plausibel.4 Diese Insti-
tutionenkontexte und ihre Varianz formten die Leitplanken für den Übergang in
die demokratische Moderne in Deutschland und anderen Verfassungssystemen;
sie lieferten die Probleme, die gelöst werden mussten.

Der zweite Punkt betrifft die Politisierung der Religionsfrage. Die soziokul-
turelle Konfliktlinie um den Platz von Religion in der modernen Massendemo-
kratie gehörte in Deutschland wie in anderen europäischen Staaten neben der
Verfassungsfrage und der Sozialen Frage zu den drei bestimmenden Konfliktli-
nien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.5 Ohne dieses politische Kraftfeld und
seine schrittweise Auflösung lässt sich der Bonner Religionskompromiss nicht
verstehen. Beides zusammen ergab die Aufgabe, große vormoderne, politisch
stark umkämpfte Organisationen in die neue Tektonik eines demokratischen
Institutionenarrangements einzupassen. Diese Aufgabe wurde durch eine Beson-
derheit soziokultureller Konflikte gegenüber sozioökonomischen Konflikten zu-
sätzlich erschwert: Sie sind im Vergleich zu Verteilungsfragen oft deswegen viel
stärker politisiert und noch schwieriger zu lösen, weil sie als Anerkennungsfragen
Kompromissen sehr viel weniger zugänglicher sind als die Frage nach der Dis-
tribution gesamtwirtschaftlicher Gewinne und Verluste.6 Das äußerte sich für die

2 Repräsentativ Jürgen Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, 2 Bde., 2020,
insb. I, S. 110 ff.

3 S. zur Übersicht Samuel Nelson/Philip S. Gorski, Conditions of religious belonging,
International Sociology 29 (2014), S. 3–21. Treffend auch Philip S. Gorski, Historicizing the
Secularization Debate, American Sociological Review 65 (2000), S. 138 (160): „What is nee-
ded […] is a sort of comparative political economy of the religious sphere that attempts to
classify the various types of religious economies and seeks to understand the factors that
produce and sustain them.“

4 Martin Heckel, Vom Religionskonflikt zur Ausgleichsordnung, 2009; Hans Michael Hei-
nig, Prekäre Ordnungen. Historische Prägungen des Religionsrechts in Deutschland, 2018,
insb. S. 4; Christoph Schönberger, Etappen des deutschen Religionsrechts von der Reforma-
tion bis heute, ZevRK 62 (2017), S. 333 ff.

5 Statt anderer Seymour Martin Lipset/Stein Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems,
and Voter Alignments: An Introduction, in: Party Systems and Voter Alignments. Cross-
National Perspectives, 1967, S. 1 ff.

6 Vgl. Albert O. Hirschman, Social Conflicts as Pillars of Democratic Market Society, in:
The Essential Hirschman, 2015, S. 345 (354 ff.).
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deutsche Demokratisierungsgeschichte in der häufig beklagten „Verweltan-
schaulichung“ der deutschen Politik im Kaiserreich und der Weimarer Republik.
Andererseits hat das Phänomen eine Kehrseite: Hat sich einmal ein allseits ak-
zeptiertes Gleichgewicht zwischen den Lagern geformt, tendieren diese Lösungen
dazu, besonders stabil zu bleiben. Mehr noch: Die Lösung kultureller Fragen
zeigt sich in der Regel daran, dass sie als Probleme aus der politischen und juris-
tischen Aufmerksamkeit verschwinden.

2. Die Thesen

Damit lassen sich die Thesen der Arbeit formulieren. Die zentrale These lautet
wie folgt: Das Bonner Religionsmodell lieferte einen zentralen Teil der allgemei-
nen Stabilisierung der deutschen Massendemokratie nach 1945 und folgte dabei
parallel zur sozioökonomischen Stabilisierung des deutschen Wirtschafts- und
Sozialmodells und zum deutschen Demokratiemodell einem einheitlichen Ge-
samtmodell, der deutschen korporativen Verhandlungsdemokratie.7 Die struk-
turellen Merkmale und Entwicklungsmuster dieses Gesamtmodells zeigen sich
gerade im Vergleich mit anderen politischen Systemen. Seine ökonomische und
die demokratiepraktische Seite haben die politische Ökonomie und die verglei-
chende Demokratieforschung bereits herausgearbeitet. Die Varianzen, welche
die ausführliche Forschung mit ihren Pionieren Arend Lijphart und Gerhard
Lehmbruch zum „westmitteleuropäischen“ Demokratiemodell insbesondere ge-
genüber dem anglo-amerikanischen aufgedeckt hat, und die Varianzen, die die
vergleichende Kapitalismusforschung der Varieties of Capitalism zwischen den
politischen Ökonomien des kontinentaleuropäischen korporativen „koordinier-
ten“ Modells und des anglo-amerikanischen liberalen Konkurrenzmodells her-
ausgearbeitet hat, sind dieselben Varianzen, die das deutsche religionsrechtliche
Modell insbesondere vom liberal-pluralistischen amerikanischen Modell unter-
scheiden.8 Dieses deutsche religionsrechtliche Modell, das sich in der frühen Bun-
desrepublik stabilisierte, lieferte so die dritte Lösung der drei dominanten poli-

7 Zur Verknüpfung von sozioökonomischen, soziokulturellen und demokratiepraktischen
Problemen in einheitlichen Organisationsparadigmen nach 1945, Andreas Reckwitz, Das
Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, 6. Aufl. 2020, insb.
S. 248 ff.

8 Zu Demokratievarianz statt anderer: Arend Lijphart, Patterns of Democracy, 2. Aufl.
2012; Gerhard Lehmbruch, Verhandlungsdemokratie, 2003.

Zu den Varianzen der politischen Ökonomien: Peter A. Hall/David Soskice, An Intro-
duction to Varieties of Capitalism, in: Varieties of Capitalism, 2000, S. 1 ff.; Philippe Schmit-
ter/Gerhard Lehmbruch (Hrsg.), Patterns of Corporatist Policy-Making, 1982. Zur Entwick-
lung der Theorie Wolfgang Streeck, The study of organized interests, in: Diversity of De-
mocracy, 2006, S. 3 ff.

Es liegt auf der Hand, dass sich diese Perspektive mit den „Mitte“-Metaphern der deut-
schen Selbstbeschreibung berührt: Voßkuhle, Verfassung der Mitte, 2015; Manfred G.
Schmidt, Das politische System Deutschlands, 4. Aufl. 2021, insb. Kapitel 18.
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tischen Konfliktlinien, in Mustern, die die sozioökonomischen und demokratie-
praktischen Institutionalisierungen komplementierten, und damit die dritte
Planke in der Koevolution des deutschen Demokratiemodells.9 Das hat Folgen
für die verfassungshistorische Forschung. Gerade weil die Entwicklung des Re-
ligionsrechts die allgemeine Entwicklung dieser Stabilisierung mitvollzieht, lässt
sich an ihm paradigmatisch zeigen, wie die Staatsrechtslehre diese Entwicklung
seit der einsetzenden Massendemokratie im Kaiserreich beobachtet und begleitet
hat.10

Die Stabilisierung hatte nämlich eine besondere Gestalt, die sich gerade an der
Entwicklung des Religionsrechts zeigt. Ihre Probleme ab dem Kaiserreich rühr-
ten gerade aus der Koexistenz zweier Konfliktlösungsmuster und Staat-Gesell-
schafts-Logiken her, deren Wechselwirkungen und „Verwerfungen“ die Schwie-
rigkeiten und Blockaden der deutschen Massendemokratisierung zu einem
erheblichen Anteil gespeist haben: des hierarchischen Entwicklungspfads insbe-
sondere der brandenburgisch-preußischen Tradition des absolutistisch-autori-
tären Verwaltungsstaats, mit ihrer starken staatlichen Regulierung gesellschaft-
licher Aktivität; und der institutionellen Linie gesellschaftlicher korporativer
Verhandlungsmuster, die sich insbesondere aus den föderalen und bikonfessi-
onellen Bedingungen des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation nach
1648 heraus entwickelt haben. Hierarchie traf – wie es der Titel dieser Arbeit
anzeigt – auf Verhandlung. Das Nebeneinander dieser beiden „Regelsysteme“
(Lehmbruch) bestimmte ab 1871 die Konflikte um die deutschen Staat-Gesell-
schaft-Zuordnungen.

Wohl der zentrale politische Grund für diese Konflikte liegt dabei in den Ver-
bindungen, die Konfession, Klasse, Verfassungsfrage und Institutionslogiken in
Deutschland nach 1871 eingegangen sind. Spätestens mit der Massendemokra-
tisierung und dem Kulturkampf hatte sich die bürgerlich-nationalprotestanti-

9 Mit „korporativ“ und im Einzelnen: „staatskorporativ“ und „gesellschaftlich-korpora-
tiv“ ist im Weiteren das Zuordnungsmodell von Verwaltungsstaat und gesellschaftlichen Ak-
teuren gemeint, das zuerst Philippe Schmitter konzeptionalisiert hat, ders., Still the Century
of Corporatism?, The Review of Politics 36 (1974), S. 85 ff. „Korporativ“ meint dabei zu-
nächst die monopolhafte Repräsentation gesellschaftlicher Gruppen und Lager in großen
Organisationen, die diese Gruppen gegenüber der Staatsverwaltung repräsentieren und dabei
im Weiteren in die öffentliche Aufgabenwahrnehmung eng einbezogen werden. In gesell-
schaftlich- (oder demokratisch-)korporativen Modellen handelt es sich um selbständig or-
ganisierte, gesellschaftlich mobilisierte eigenständige Akteure; in staatskorporativen Model-
len werden die Organisationsformen „von oben“, von Verwaltungsstaatsseite, den gesell-
schaftlichen Gruppen übergestülpt.

10 Soweit die historische Forschung diese institutionell-historischen Zusammenhänge in
den Blick bekommt, hat sie die Religionsverfassung zugunsten der politischen Ökonomie
häufig ausgeblendet, vgl. etwa Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, 2 Bde.,
2000; Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 5 Bde., 1987–2008. S. dagegen
Reckwitz, Ende der Illusionen, 6. Aufl. 2020, S. 248 ff. Zu ähnlichen blinden Flecken der
zeithistorischen Forschung Dieter Grimm, Die Historiker und die Verfassung, 2022.
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sche Trägerschicht des monarchischen Nationalstaats nachhaltig auf den preu-
ßisch-deutschen Verwaltungsstaat als Bezugssystem festgelegt. In diesen Bereich
waren die evangelischen Landeskirchen mit dem Summepiskopat und der Ein-
heit von Thron und Altar fest eingebettet, auf eine Weise, die staatskorporativ
einen Grad von Selbstverwaltung mit enger staatlicher Kontrolle verband.11 Die-
ser hierarchischen politischen Verankerung stand die Verankerung des politi-
schen Katholizismus und bald darauf der Arbeiterbewegung gegenüber, die sich
unter den Repressionen der preußischen und Reichsverwaltung gesellschaftlich
organisierten: in engen Verbandsnetzwerken, in ihren politischen Massenpar-
teien des Zentrums und der SPD und, jeweils als zentrale gesellschaftlich mobi-
lisierte korporative Akteure dieser Netzwerke, in der katholischen Kirchenor-
ganisation einerseits und den Gewerkschaftsorganisationen andererseits.

Diese gegenteilige Integration der politischen Lager sorgte wesentlich mit für
die massendemokratische Blockade des Kaiserreichs. Wie sie sich in Weimar
zunächst zu lösen versuchte und in Bonn schließlich löste, war durch eine tek-
tonische Verschiebung zwischen den beiden Regelsystemen: fort von hierarchisch-
autoritären Konfliktlösungsmustern hin zu korporativ-gesellschaftlichen Ver-
handlungsmustern, die gleichzeitig eine Verschiebung zwischen politischen Trä-
gergruppen und -lagern bedeutete: von der nationalprotestantischen Koalition
aus Liberalen und Konservativen zur „großen Koalition“ aus politischen Ka-
tholiken und Sozialdemokraten. Eine wesentliche Aufgabe dieser Verschiebung
lag entsprechend darin, die nationalprotestantischen Lager in diese demokratie-
kompatiblen Verhandlungsmuster zu integrieren.

Es kann deshalb nicht verwundern, dass die Auseinandersetzungen, Probleme
und Verwerfungen, die aus dieser Tektonikverschiebung resultierten, in der deut-
schen Verfassungstheorie spätestens seit Weimar gerade an der religionsverfas-
sungsrechtlichen Frage durchgearbeitet wurden.12 Das gilt für die großen De-
batten gegen Ende der Weimarer Zeit, als das Parteiensystem kaum mehr in der
Lage war, die sich verschärfenden politischen und weltanschaulichen Konflikte
zu verarbeiten. Es gilt ebenso für die verfassungs- und demokratietheoretischen
Debatten im Verfassungsrecht der frühen Bundesrepublik, insbesondere die

11 Für diese Muster bahnbrechend Schmitter, Still the Century of Corporatism?, 1974,
S. 85 ff.

12 Dass die Regelmuster gerade im Religionsrecht durchscheinen, zeigt sich schon an meh-
reren Arbeiten, die sie in ihrer Form analysieren: neben Klaus Schlaich, Neutralität als ver-
fassungsrechtliches Prinzip, 1972, vor allem Klaus G. Meyer-Teschendorf, Staat und Kirche
im pluralistischen Gemeinwesen, 1979, und in jüngerer Zeit Stefan Muckel, Religiöse Freiheit
und staatliche Letztentscheidung, 1997.

Anknüpfend an die „Wiederentdeckung“ der korporativen Verhandlungsmuster in der
Steuerungsdebatte der 1980er und 1990er Jahre (etwa bei Fritz W. Scharpf), werden diese
Muster systematisch anhand der Religionsverträge, aber auch u.a. der Tarifverträge und der
korporativen Beteiligung der „Spitzenverbände“ in der Gesetzgebung aufgearbeitet bei Flo-
rian Becker, Kooperative und konsensuale Strukturen in der Normsetzung, 2005, S. 112 ff.
(Beteiligung der Spitzenverbände), 184 ff. (Staatskirchenverträge), 401 ff. (Tarifverträge).
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Staat-Verbände-Debatte der 1950er Jahre und die Debatte um „Staat und Ge-
sellschaft“ der 1960er und 1970er Jahre. Die Bewegung dieser Debatten folgte
dabei der schrittweisen Gewichtsverlagerung zwischen den beiden Regelsyste-
men. Politisch war für diese Verschiebung und Stabilisierung in korporative Ver-
handlungsmuster der Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital, also zwischen Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbänden, wegen der Dominanz der ökonomi-
schen Frage in der Hochphase der Industrialisierung ungleich bedeutender. Da
sich aber der typische liberalkonservative, bürgerlich-nationalprotestantische
deutsche Staatsrechtslehrer nicht vorrangig mit den Gewerkschaften als para-
digmatischen Massenorganisationen identifizierte, fand die verfassungstheore-
tische Bewältigung der Systemverschiebung in erster Linie im Religionsrecht und
dort insbesondere anhand der protestantischen Kirchen statt.

Die massendemokratische Stabilisierung, die das Religionsmodell Ende der
1950er Jahre wie die anderen Kontaktbereiche erreichte, hatte freilich ihre ei-
genen Probleme, die erst der Modernisierungsschub der 1960er Jahre vollständig
ausräumte. Dabei diente das US-amerikanische liberal-pluralistische Modell
zwar als modernisierungstheoretisches Vorbild. Tatsächlich verlief dieser Mo-
dernisierungsschub allerdings innerhalb der Bahnen des korporativen Modells.13

Nicht nur das: Die geschilderten institutionellen und politischen Vorbedingun-
gen haben es in Deutschland anders als im liberal-pluralistischen Entwicklungs-
pfad der USA zwar ungleich schwieriger gemacht, das Zuordnungsproblem von
Staat und Kirche, von Staat und Religion seit Einsetzen der Massendemokrati-
sierung 1871 zu lösen. Dieselben Vorbedingungen sorgten aber gleichzeitig dafür,
dass sich die korporative Lösung, als sie sich Ende der 1970er Jahre endgültig
eingependelt hatte, als stabiler erwies als das amerikanische Modell. Wie für
soziokulturelle Anerkennungskonflikte typisch, zeigte sich die endgültige Lö-
sung der Frage daran, dass sie als Problem weitgehend aus der politischen Wahr-
nehmung verschwand. Im selben Stil liefen auch die religionsverfassungstheo-
retischen Auseinandersetzungen Anfang der 1970er Jahre aus.

3. Die Darstellung

Die Art der Thesen und Fragen legt eine bestimmte Darstellungsform nahe. Die
Darstellung bewegt sich zwischen unterschiedlichen Ebenen. Sie schildert einer-
seits politikwissenschaftlich, wie sich die geschilderte Tektonikverschiebung zwi-
schen den Regelsystemen institutionell und politisch vollzogen hat und wie In-
stitutionen, Sozialstruktur und Koalitionen dabei interagierten. Zu diesem
Zweck stützt sie sich insbesondere auf die deutsche und amerikanische politik-

13 Es ist ein grundlegenderes Problem aller Konvergenz- und Westernisierungsthesen in
den Geschichtswissenschaften, dass sie diesen institutionentheoretischen Horizont zu häufig
abblenden, vgl. Anselm Doering-Manteuffel, Westernisierung, in: Konturen von Ordnung,
2019, S. 357 ff.
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wissenschaftliche Diskussion. Zweitens rekonstruiert sie verfassungsrechtshis-
torisch und theoriegeschichtlich, wie diese Verschiebung in der Staats- und Ver-
fassungstheorie zwischen 1871 und 1971 verarbeitet wurde, wobei sich die Dar-
stellung auf das Religionsrecht konzentriert und nur dort, wo es gilt, Struktur-
parallelen zu den anderen Funktionsbereichen herauszuarbeiten, Seitenblicke
einflicht. Die leitenden Fragen für die verfassungstheoretische Erfassung und
Erarbeitung sind dabei zwei: Erstens beobachtet die Arbeit, inwieweit Standort-
gebundenheit zwischen den Lagern und Institutionslogiken die Erfassung im
Fach beeinflusst hat. Zweitens bewertet sie diese Erfassungen danach, wie weit
die Debatten der jeweiligen Lage tatsächlich analytisch und legitimatorisch ge-
recht wurden. Dieser ständige Perspektivwechsel zwischen „Außen“ und „Innen“
scheint mehr zu leisten in der Lage zu sein als eine reine Wissenschaftsge-
schichte.14 Es stehen daher weniger wissenschaftsinterne Sachverhalte und Ord-
nungsmuster (wie etwa die in der deutschen Verfassungsrechtsgeschichte so wich-
tigen Schulenzugehörigkeiten) im Mittelpunkt als die Frage, wieweit es der Ver-
fassungstheorie über die Zeit der deutschen Massendemokratisierung gelungen
ist, die skizzierte Tektonikverschiebung zu verarbeiten und in demokratiefähige
theoretische Modelle zu überführen.

II. Argumentationsverlauf

Die Arbeit verfolgt die geschilderten Thesen historisch in vier Teilen: zum Kai-
serreich, der Weimarer Republik, der ersten und schließlich der zweiten Bonner
Dekade:

Die Arbeit beginnt in ihrem ersten Teil mit dem politischen Startpunkt der
Massendemokratisierung in Bezug auf die Religionsfrage in Deutschland: der
Reichsgründung und dem Kulturkampf nach 1871. In dieser Auseinanderset-
zung – und bald darauf in den Sozialistengesetzen – bildeten sich die politischen
Koalitionen und Organisationsweisen der gesellschaftlichen Lager heraus, die
die Problemlage der Religionsfrage in der massendemokratischen Zeit bestimm-
ten (Kapitel 1).

Um alsdann die institutionelle Ausgangslage zu Beginn der Massendemo-
kratisierung in den Blick zu bekommen, setzt die Arbeit bei den Selbstbetrach-
tungen der nationalprotestantischen Bildungselite des Kaiserreichs, bei Max
Weber und vor ihm Otto v. Gierke und Georg Jellinek an. Insbesondere Weber
hat eine vollausgearbeitete These über die unterschiedlichen institutionellen
Pfade vorgelegt, die die preußisch-deutsche hierarchische Entwicklung von Ver-
waltungsstaat und Anstaltskirche einerseits und die englische und amerikanische
Dissenter-Tradition von Pluralismus und Wettbewerb andererseits durchlaufen

14 Zu einem ähnlichen Problem Christoph Schönberger, Wissenschaftsgeschichte als
Schlüssel zur Geschichte des öffentlichen Rechts?, RG 19 (2011), S. 285 ff.
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haben. Diese Analysen sind aus drei Gründen bemerkenswert. Sie entwickeln
einmal eine Koevolutionsthese religiöser Institutionalisierungsmuster mit poli-
tischen und ökonomischen, die auf eine einheitliche Entwicklung der Staat-
Gesellschafts-Muster hinweisen. Sie haben sich zweitens in der jüngeren sozial-
theoretischen Forschung erstaunlich gut bewährt. Drittens blieben sie aber be-
merkenswert unvollständig: im Selbstverständnis der nationalprotestantischen
Bildungselite des Kaiserreichs taucht die zweite Seite der deutschen Institutio-
nenentwicklung, die paritätische Verhandlungstradition, nicht auf, schon weil
ihre kaiserzeitlichen Exponenten, der politische Katholizismus und die Sozial-
demokratie, nur als politische Abweichungen registriert wurden und registriert
werden konnten. Es war aber wohl gerade die gegenseitige Blockade dieser un-
terschiedlichen Regel- und Konfliktlösungsmuster, die die Religionsfrage im
Kaiserreich, und die Demokratisierung allgemein, vor so erhebliche Hindernisse
stellte (Kapitel 2).

Die unvollkommenen Analysen der eigenen institutionellen und politischen
Situation setzte sich in der nationalprotestantischen liberal-konservativen
Staatsrechtslehre im Gerber-Labandschen Staatswillensparadigma fort und
führte dort zu einem analytischen Versagen an mehreren exponierten Stellen.
Hier sind zwei von besonderem Interesse: erstens die von Brüchen durchzogenen
Theoretisierungsversuche der religionsrechtlichen Situation des Kaiserreichs
(Kapitel 1); zweitens die erheblichen Schwierigkeiten bei der dogmatischen Ein-
ordnung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft (Kapitel 3).

Der Konflikt der Regelsysteme bestimmte die Situation vor 1918: Zwar sta-
bilisierte sich ihr Spannungsverhältnis. Ihre gegenseitige Blockade musste sich
aber in der weiteren Demokratisierungsentwicklung auf die eine oder andere
Weise lösen.

Der zweite Teil behandelt die Weimarer Versuche, diese Blockade in einer
Tektonikverschiebung von hierarchischen zu Verhandlungsmustern aufzulösen,
und die Ansätze, in der die Verfassungstheorie diese Verschiebung verarbeitete.
Er beginnt bei der Regelung der Religionsfrage in der Weimarer Verfassungsge-
bung und beschreibt, wie der dortige Kompromiss den Konflikt der Systemlo-
giken im Körperschaftsbegriff selbst konservierte und überdeckte (Kapitel 4).

Diese Spannungen musste die weitere institutionelle und politische Entwick-
lung lösen, wobei die Frage gleichzeitig zur Stellvertreterfrage über den Platz der
nationalprotestantischen Lager in der von den alten Gegnern getragenen Repu-
blik wurde. Diese Konflikte spielten sich in den einzelnen politischen Arenen
unterschiedlich ab. Im hierarchischen System der Kultusverwaltungen der Län-
der konservierte sich der alte Systemkonflikt zwischen Protestanten und Ka-
tholiken und übertrug sich unmittelbar in die Staatsrechtslehre. Gleichzeitig ge-
wannen allerdings die Verhandlungsarenen des Parteiensystems und des gesell-
schaftlichen Bereichs an Relevanz. Während das Parteiensystem bereits 1928 in
seinen Kompromisslösungen an den scharfen, auch weltanschaulichen Spaltun-
gen der Gesellschaft scheiterte, stabilisierte sich der korporative Bereich. In der
Religionsfrage etablierten die Religionsverträge das Kompromissmittel, zuerst
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9II. Argumentationsverlauf

auf Seiten der katholischen Kirche, dann – nach harten internen Kämpfen – als
paritätisches Verhandlungsmuster auch auf Seiten der evangelischen Kirchen im
preußischen Kirchenvertrag, der als „Friedensvertrag“ mit der Weimarer Koa-
lition den alten Gegensatz auszugleichen schien. Auf ähnliche Weise stabilisierte
sich im sozioökonomischen Bereich vorübergehend das Verhältnis der gesell-
schaftlichen Akteure von Arbeit und Kapital in gleichfalls paritätischen Ver-
handlungsmustern. Diese Stabilisierungen kollabierten allerdings nach 1930 un-
ter der Desintegration des Parteiensystems und fielen zurück in autoritär-hierar-
chische Muster (Kapitel 5).

In dieser Konstellation nach 1928 – der Spannungslage also aus gelingender
korporativer Integration und scheiternder Parteienintegration – entstanden die
interessantesten Weimarer verfassungstheoretischen Arbeiten zu dieser ansetzen-
den Verschiebung. Sie beginnen mit Carl Schmitts Pluralismusdiagnosen ab
1928. Auf markante Weise gelang ihm, die Weimarer Koexistenz aus hierarchi-
schem und Verhandlungssystem in die vormassendemokratische Unterscheidung
von Staat und Gesellschaft hineinzupressen und ihre Verschiebung als „pluralis-
tische“ Überlagerung des „staatlichen“ Systems zu konzipieren, in der die gesell-
schaftlichen Gruppen die Substanz von Verfassung und Staat durch Kompro-
missmittel – Koalitionsverträge, Tarifverträge, Kirchenverträge – unter sich auf-
teilten. Auf dieser Folie versuchten seine protestantischen Schüler die veränderte
Stellung der protestantischen Kirche zu verarbeiten. Ernst Forsthoff schlug sie
noch charakteristisch ganz dem staatlichen System zu. Ernst Rudolf Huber da-
gegen entwarf im Anschluss an Gierke einen bemerkenswerten Bereichspluralis-
mus, indem er die protestantischen Kirchen der katholischen anglich, nur sie als
legitime Verhandlungsakteure neben der Staatsverwaltung anerkannte und beide
sogar staatstheoretisch gleichordnete. Johannes Heckel überführte diese Ansätze
in das Modell der korporativ stabilisierten, vertragsgesicherten und dadurch pri-
vilegierten Großkirchen. Dass sich dieses Modell mit der autoritär-hierarchi-
schen Option für den Reichspräsidenten in der Verfassungskrise nach 1930 ver-
binden ließ, zeigte Huber, als er in seinen Entwürfen für v. Papens Verfassungs-
reformpläne die gesellschaftlichen Gruppen aus den Grundrechten heraus als
ständisch-korporatives Gegengewicht zum Reichspräsidenten entwarf und die
Kirchen dabei als Vorbilder für andere Gruppen bis hin zu berufsständisch ver-
fassten Arbeitnehmervereinigungen konzipierte (Kapitel 6). Keiner dieser Ent-
würfe entsprach freilich den Umbauplänen der Nationalsozialisten nach 1933.

Der dritte Teil schildert die institutionelle Stabilisierung der frühen Bundes-
republik in korporativen Verhandlungsstrukturen. Zunächst beschreibt er die
zentralen politischen und institutionellen Verschiebungen in der deutschen So-
zialstruktur und im politischen System der Bonner Republik, die diese Stabili-
sierung zum ersten Mal in der deutschen Demokratisierungsgeschichte ermög-
lichten: der konfessionelle Ausgleich durch die Christdemokratie, vor allem aber
die endgültige tektonische Verschiebung hin zu demokratischen Verhandlungs-
mustern (Kapitel 7).
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10 Einleitung

Auf dieser Grundlage gelang die verfassungstheoretische Legitimation der
Situation, erstaunlicherweise durch die Rezeption von Ernst Rudolf Hubers Wei-
marer Modell im protestantischen Lager, bei Rudolf Smend und Konrad Hesse,
die sich mit den Modellen von Vertretern des politischen Katholizismus wie Hans
Peters, aber auch (katholischen) Sozialdemokraten wie Helmut Ridder erstmals
deckte. Gerade Hesses Theorie erfasste die korporativen Verhandlungsmuster
voll, war aber wie die Hubers eigenartig konstruiert; sie legitimierte das Handeln
der Massenorganisationen als Teil des „öffentlichen“ Bereichs und steigerte das
Verhandlungsmuster bis hin zum Verhandlungszwang (Kapitel 8).

Trotz dieser Besonderheiten diente das religionsrechtliche Modell der Staats-
rechtslehre in der Folge als Folie, um auch andere Bereiche des stabilisierten
Bonner Verhandlungssystems verfassungstheoretisch zu verarbeiten. Hesse ver-
wendete seine Kategorie des „Öffentlichen“, um 1959 die politische Stellung der
Parteien zu legitimieren und sie zwischen dem privaten und dem staatlichen Be-
reich anzusiedeln. Das Verhandlungsmuster setzte er 1962 für seine Theorie des
unitarischen Bundesstaats ein. Ulrich Scheuner und Helmut Ridder entwickelten
verfassungsrechtliche Legitimationen der Gewerkschaften und der „Sozialpart-
nerschaft“ und stützten sich dabei auf die Kategorien „Öffentlichkeitsfunktion“
und „Parität“. Beide übertrugen ihre Ansätze im Vorfeld des Ersten Rundfunk-
urteils von 1961 auch auf die Rundfunkverfassung: Die Neutralität und Öffent-
lichkeitsfunktion des Rundfunks lasse sich trotz seiner staatlichen Organisation
vermittels des Rundfunkrats garantieren, weil in ihm seien paritätisch die rele-
vanten gesellschaftlichen Machtfaktoren: Parteien, Kirchen und Gewerkschaf-
ten vertreten seien. Hier zeigte sich fast schon paradigmatisch das Bonner Ord-
nungskonzept der gesellschaftlichen Großorganisationen. Diese Bonner Stabi-
lisierung ist trotz gewisser konstruktiver Brüche darum höchst bemerkenswert,
weil als allgemeines verfassungstheoretisches Modell nur das zeitgleich in den
USA entwickelte liberalpluralistische Modell auf der einen und die hierarchische
Diagnose Schmitts auf der anderen Seite zur Verfügung standen; insbesondere
letztere hatten Rechtsschmittianer wie Werner Weber und schmittianisch inspi-
rierte Linke wie Jürgen Habermas eingesetzt, um den Bonner Korporatismus der
Balance und Einbeziehung großer gesellschaftlicher Machtfaktoren in den „öf-
fentlichen Bereich“ zu kritisieren (Kapitel 9). Sowohl institutionell wie verfas-
sungstheoretisch lösten sich damit Ende der 1950er Jahre die Probleme, die das
deutsche politische System seit der Massendemokratisierung geprägt und allzu
oft blockiert hatten.

Der vierte Teil schließlich untersucht den Modernisierungsübergang, den die-
ses bundesrepublikanische Modell in den 1960er Jahren durchlaufen hat, ver-
gleichend an den parallelen und unterschiedlichen Entwicklungen des amerika-
nischen liberalpluralistischen Modells. Anfang der 1960er Jahre begannen sich
die kollektiven Solidaritäten der vergangenen Jahrzehnte jetzt, da die alten so-
ziokulturellen und sozioökonomischen Konflikte sich befriedeten, zu lockern. In
diesem Jahrhundertumschlag der Sozialverfassung etablierten sich Modernisie-
rung und Liberalisierung als Leitkonzepte des Jahrzehnts (Kapitel 10).
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